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NRW-Ministerin Paul fordert Reform der
Dublin-Verordnung nach Vorfall in

Solingen
Flüchtlingsministerin Josefine Paul fordert eine Prüfung der

Dublin-III-Verordnung nach dem Vorfall in Solingen, um
zukünftige Fehler zu vermeiden.

Nachdem in Solingen ein schockierender Vorfall passiert ist, hat
Josefine Paul, die Flüchtlingsministerin der Grünen in Nordrhein-
Westfalen, eine Überprüfung der Dublin-III-Verordnung
gefordert. Diese Verordnung regelt die Fragen zur
Verantwortung in Asylverfahren und hat sich als extrem
komplex erwiesen. Diese Komplexität ergibt sich aus den
verschiedenen rechtlichen Verfahren, die zahlreiche Behörden
und Institutionen involvieren, wie das Ministerium in Düsseldorf
erläutert. Ein grundlegendes Umdenken in der Handhabung ist
notwendig, um in Zukunft ähnliche Fehlentwicklungen zu
vermeiden.

Aktuell wird der Fall des mutmaßlichen Täters aus Syrien
untersucht, um mögliche Fehler in der Umsetzung der Dublin-
Regeln klar zu erfassen. Die korrigierenden Maßnahmen sind für
die betroffenen Opfer und deren Angehörige von höchster
Wichtigkeit. Paul betont, dass jede Diskrepanz identifiziert und
behoben werden muss, um zukünftige Tragödien
auszuschließen.

Notwendigkeit eines gemeinsamen
Ansatzes

Um die bestehende Problematik zu bewältigen, hat Paul die



Bildung eines gemeinsamen Teams zwischen Bund, Ländern und
Kommunen angeregt. Dieses Team soll aktuelle
Herausforderungen und Barrieren im Rückführungsprozess
aufdecken, insbesondere bei den Dublin-Übertragungen. Die
daraus gewonnenen Erkenntnisse sollten in rechtliche
Maßnahmen übersetzt werden. „Solche Vorfälle dürfen sich nicht
wiederholen – dies sollte das Leitprinzip für alle deutschen
Behörden sein“, bekräftigte Paul. Dieser eindringliche Appell
unterstreicht ihre Entschlossenheit, solche Vorfälle in der
Zukunft zu verhindern.

Paul äußerte ihre Betroffenheit über den Vorfall in Solingen und
stellt fest: „Wir sind alle tief betroffen von diesem Vorfall in der
Mitte unseres Landes.“ Für Nordrhein-Westfalen als Ganzes stellt
dieser Angriff eine herausfordernde Situation dar. Das
Flüchtlingsministerium hat bereits Schritte unternommen, um
die misslungene Rückführung des syrischen Staatsbürgers
klarzustellen. „Wir werden dieser Sache mit größter
Dringlichkeit, Gründlichkeit und Konsequenz nachgehen“, sagte
sie und forderte Berichte von der Zentralen Ausländerbehörde in
Bielefeld an. Alle relevanten Informationen werden gesammelt,
um ein umfassendes Bild der Situation zu zeichnen.

Im Rahmen der geplanten Überarbeitung der Dublin-III-
Verordnung ist es unerlässlich, die Auswirkungen der
Migrationspolitik auf die Asylverantwortlichkeiten sowie etwaige
Fehlentwicklungen zu evaluieren. Josefine Paul hat betont, dass
alle Fehler in der Umsetzung umgehend identifiziert und
korrigiert werden müssen, um den Opfern und deren Familien
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Die Forderung nach einem
gemeinsamen Team hebt hervor, wie wichtig es ist, gemeinsam
Lösungsansätze zu finden, um ähnliche Vorfälle wie in Solingen
zukünftig zu vermeiden.

Forderung nach einem Umdenken

Josefine Pauls Aufruf zur Zusammenarbeit zwischen
verschiedenen Regierungsebenen ist ein klarer Hinweis darauf,



dass es an der Zeit ist, die bestehenden Verfahren zu
hinterfragen. Die Dublin-III-Verordnung hat in der Vergangenheit
in zahlreichen Fällen zu Unsicherheiten geführt, die das
Asylverfahren der betroffenen Personen beeinträchtigt haben.
Der Vorfall in Solingen bietet einen eindringlichen Anlass, die
Effektivität und die Menschenwürde in den
Rückführungsverfahren zu überprüfen.

Es ist nicht nur eine politische Notwendigkeit, sondern auch eine
moralische Verpflichtung, transparent und gerecht mit den
Asylverfahren umzugehen. Es bleibt abzuwarten, welche
konkreten Maßnahmen aus der Untersuchung des Vorfalls
resultieren werden, doch die Rufe nach Reformen werden lauter.
Der Vorfall könnte, wenn richtig angegangen, das Potenzial
haben, die angespannten Verhältnisse im Bereich
Migrationspolitik zu verbessern. Die Botschaft von Josefine Paul
ist klar: Es muss ein Umdenken stattfinden, um das Vertrauen in
die politischen Systeme zu stärken und sicherzustellen, dass die
Grundrechte aller Menschen geachtet werden.

Hintergrund zur Dublin-III-Verordnung

Die Dublin-III-Verordnung, die seit dem 1. Januar 2014 in Kraft
ist, regelt die Verantwortung für die Prüfung von Asylanträgen
innerhalb der EU. Sie legt fest, dass der Mitgliedstaat, in dem ein
Asylbewerber zuerst registriert wird, für die Bearbeitung seines
Asylantrags zuständig ist. Dies soll verhindern, dass
Asylbewerber in mehrere Länder reisen und dort erneut
Asylanträge stellen. Das System sollte eine schnellere
Bearbeitung der Anträge ermöglichen und sekundären
Asylbewegungen innerhalb der EU entgegenwirken.

Dennoch gibt es immer wieder Kritik an der Dublin-Verordnung,
insbesondere hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf
Menschenrechte und die humanitäre Behandlung von
Asylbewerbern. Berichte von NGO’s und internationalen
Organisationen weisen darauf hin, dass die Verordnung häufig
zu unsicheren Situationen für Flüchtlinge führt, da sie oft in



Ländern mit unzureichenden Asylsystemen stranden. Dies war
ein zentrales Argument in der Debatte um eine Reform der
Verordnung.

Aktuelle Herausforderungen in der
Migrationspolitik

Angesichts der jüngsten Vorfälle wie in Solingen verlangen viele
Politiker und Aktivisten nachweisbare Änderungen in der
Migrationspolitik. Die Überlastung von Aufnahmeeinrichtungen,
lange Wartezeiten für Asylentscheidungen und unzureichende
Unterbringungsverhältnisse sind Probleme, die seit Jahren
bestehen. Zudem haben sich die Fluchtursachen infolge von
Konflikten, Armut und Klimawandel verstärkt, und die Zahl der
Asylbewerber in Europa ist in den letzten Jahren gestiegen.

Der Diskurs über die Dublin-III-Verordnung ist somit Teil eines
größeren Themas, das auch die EU-Asylpolitik und deren
Reformen umfasst. Eine umfassende Änderung könnte eine
gemeinsame Asylpolitik der EU-Staaten erfordern, die
gerechtere Verteilung und Betreuung von Asylsuchenden
garantiert und dabei die humanitären Standards wahrt.

Statistiken zur Migration und Asyl

Aktuelle Statistiken zeigen, dass im Jahr 2022 in Deutschland
über 200.000 Asylanträge gestellt wurden. Laut dem Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) wurde bei etwa 31% dieser
Anträge ein Schutzstatus gewährt. Die Zahl der Rückführungen
blieb jedoch im Vergleich zu den gestellten Anträgen relativ
niedrig. Im Jahr 2021 lag die Zahl der tatsächlich durchgeführten
Rückführungen bei nur etwa 18.000 Personen, was auf
erhebliche Herausforderungen bei der Umsetzung der Dublin-III-
Verordnung hinweist.

Die steigende Zahl von Asylbewerbern und die Schwierigkeiten,
diese Prozesse effizient zu steuern, verdeutlichen die
Notwendigkeit von Reformen im Asylwesen. Die Forderungen



von Josefine Paul nach einer Überprüfung und Anpassung der
Dublin-Regelungen stehen im Einklang mit diesen
Herausforderungen und dem Bestreben, sowohl den rechtlichen
als auch den humanitären Anforderungen gerecht zu werden.
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